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Die Entscheidung über die Einführung des 
eRezepts nach gematik Stufenplan ist gefal-
len – ab dem 01. September muss das  
eRezept in jeder Apotheke einlösbar 
sein. Die Einführung startet zunächst in 
den Pilot-Praxen und -Krankenhäusern in 
den Regionen Westfalen-Lippe und Schles-
wig Holstein. Ein Blick auf das Dashboard 
der gematik zeigt, es geht voran: Über 
67.000 eRezepte (Stand 12.07.22) wurden 
bereits eingelöst.

»Ich bin eRezept ready und hoffe 
jeden Tag, es werden mehr!«

Apothekerin Claudia Heidl von der Arca-
den Apotheke in Berlin Prenzlauer Berg hat 
das eRezept bereits erfolgreich eingesetzt: 

„ Es geht aktuell einfach viel zu viel Zeit 
damit verloren, dass man PZN´s eingibt 
und die Rabattverträge aussuchen muss, 
die man besser mit Beratung am Kunden 
verbringen könnte. Mit dem eRezept ge-
hören abgelaufene Rezepte dann glück-
licherweise auch der Vergangenheit an. 

SORGENFREI  
ABRECHNEN

Wichtige Hinweise für Ihre 
Rezeptabrechnung

NOVENTI eREZEPT 
SCANNER

 

Smart eRezepte scannen – 
jetzt informieren

ONLINE- 
SEMINARREIHE

„Versteckte Liquiditäts-Killer“ 
– jetzt anmelden

Ab 01.09.2022 eRezept-Pflicht für Ihre Apotheke

BEREITEN SIE IHR SYSTEM UND IHR TEAM DARAUF VOR

Ich hoffe, dass die flächendeckende 
Einführung weiter die Vor-Ort-Apothe-
ke stärkt und uns allen wieder mehr 
Zeit für die Beratung am Patienten zur 
Verfügung steht. Das eRezept läuft bei 
uns einwandfrei! Auch die Abrechnung 
klappt bei uns reibungslos mit NOVENTI. 
Alle können kommen und Ihre eRezepte 
bei uns einlösen!“

Unser Tipp: Nutzen Sie jetzt die Zeit, um 
sich und Ihr Team optimal auf das eRezept 
vorzubereiten. Prüfen Sie, ob das Einlösen 
des eRezepts reibungslos funktioniert und 
die Abläufe in Ihrer Apotheke gegebenen-
falls angepasst werden müssen.

Eins ist sicher: NOVENTI ist startklar und 
beantwortet alle Ihre Fragen zum eRezept. 
Bereiten Sie sich mit unseren Checklisten 
und Webinaren auf den neuen Arbeitsab-
lauf in Ihrer Apotheke vor.

Informieren Sie sich gleich hier!

Gemeinsam machen wir das eRezept zu 
Ihrem Erfolgsrezept.

Ab 1.9.2022 ist das eRezept ver-
pflichtend! 
Erfahren Sie in den NOVENTI  
eLearning Seminaren, wie Sie sich 
und Ihre MitarbeiterInnen Schritt 
für Schritt auf die Verarbeitung 
von eRezepten in Ihrem NOVENTI 
Warenwirtschaftssystem vorbe-
reiten.

>> zu den eRezept Schulungen

SCHULUNGEN  
ZUM EREZEPT Academy

„ Ich bin  
eRezept ready“ 

Claudia Heidl,
Arcaden Apotheke Berlin
Prenzlauer Berg

https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-dashboard
https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-dashboard
https://www.noventi.de/erezept/
https://www.noventi.de/erezept/
https://www.noventi.de/erezept/
https://www.awinta.de/topmenue/academy/erezept-schulungen/


Im Dienste der Apotheke vor Ort.

SERVICE

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns unter folgenden 
Servicenummern:

089 43184-184
02363 363-111
0385 20221-800

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag 8.30 – 15.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an: service@noventi.de

NOVENTI HealthCare GmbH 
Tomannweg 6 
81673 München 
Telefon 089 43184-0 
Fax 089 43184-285 
www.sorgenfrei-abrechnen.de

i

Kontaktlos, hygienisch und stylisch

NOVENTI  
eREZEPT SCANNER
Mit dem eRezept Scanner ermöglichen 
wir Ihnen das keimfreie und kontaktlose 
Scannen von eRezepten in Ihrer Apotheke. 
Durch den eRezept Scanner ersparen Sie 
sich den Austausch des Smartphones zum 
Scannen des eRezeptes.

Der eRezept Scanner ist eine Ergänzung 
zum vorhandenen Scanner und wird kun-
denseitig auf dem HV-Tisch installiert.

Eine Lösung, die Sie und Ihre Kunden be-
geistern wird. Mehr über die Vorteile und 
Funktionsweise des eRezept Scanners er-
fahren Sie hier.

Der eRezept Scanner ist für folgende Apothekensys-
teme verfügbar: PROKAS®, awintaONE®,  jump®, 
INFOPHARM® (ab sofort), PHARMASOFT® (Q3 2022).

Ausschließlich für Apothekenverwaltungssysteme der 
NOVENTI | awinta

Liquiditäts-Killer  

STEUERRÜCKFORDERUNGEN:  
DAS FINANZAMT VERGISST SIE NICHT!
Steuernachzahlung, Investitionen & Co. 
– versteckte Liquiditäts-Killer bergen ein 
gewisses Risiko für Apotheken. Deshalb 
sollten Sie diese kennen. Und wissen, wie 
Sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten und 
wirksame Maßnahmen dagegen ergreifen 
können.

Bei unseren kostenlosen Online-Semi-
naren „ACHTUNG: Versteckte Liquidi-
tätskiller!“ erfahren Sie, wie Ansprüche 
aus der Rezeptabrechnung individuell und 
früher ausgezahlt werden können oder zu-
sätzliche Liquidität über Einkaufsfinanzie-
rungen zu erzielen sind. Als echte Alterna-
tiven zu bisherigen Finanzierungen – ohne 
Bereitstellungs- oder Vorfälligkeitsgebüh-
ren, mit flexiblen Laufzeiten, täglicher An-
passung sowie keiner Altersbegrenzung 
oder Zweckbindung.

Hier geht’s zu den Terminen und zur 
Anmeldung.

Vereinbaren Sie gerne auch einen Bera-
tungstermin direkt mit Ihren NOVENTI  
Finance-BeraterInnen.

DOWNLOAD 
NOVENTI Liquiditäts- 
Kalender 2022 (PDF) 

WICHTIGE HINWEISE FÜR IHRE APOTHEKE 
DAK Hilfsmittelversorgungsvertrag zum 1. Juli geändert
Die DAK-Gesundheit und der Deutsche Apothekerverein (DAV) haben den Hilfsmit-
telversorgungsvertrag zum 01.07.2022 angepasst:

•  Kunststoffspritzen der Anlage 3 dürfen auch abgerechnet werden, wenn Sie im Zu-
sammenhang mit der Versorgung von Ernährungs-, Spritz- und Infusionspumpen 
verwendet werden.

•  Bei der Kompressionsversorgung aus Anlage 9 sind die ursprünglichen Weiterbil-
dungserfordernisse gestrichen.

•  Im Bereich der Produktgruppe 03 aus Anlage 4 wurden elf apothekenrelevante Posi-
tionen aus dem Hilfsmittelbereich ergänzt. Ihre Beitritte gelten weiter. 

Diese und weitere Anpassungen finden Sie auch in Ihrer Postfach-Nachricht in  
apothekeOnline.

Abrechnung der pharmazeutischen Dienstleistungen 
Die Entscheidung über das Schiedsverfahren zu den pharmazeutischen Dienstleistun-
gen ist gefällt. Die gemeinsame Schiedsstelle des DAV und des GKV-Spitzenverbandes 
(GKV-SV) hat mit der am 10. Juni 2022 bekannt gegebenen Entscheidung das Nähe-
re zur Versorgung von PatientInnen mit pharmazeutischen Dienstleistungen gemäß  
§ 129 Absatz 5e Satz 6 SGB V festgelegt. 

Eine Übersicht der abrechenbaren pharmazeutischen Dienstleistungen sowie 
relevante Hinweise zur Befüllung und Einreichung des NNF-Beleges finden Sie 
als Postfach-Nachricht in Ihrer apothekeOnline.

Sorgenfrei abrechnen 

Wichtig: Sie können die 
pharmazeutischen Dienst-
leistungen ab Abgabeda-
tum 13.06.2022 abrechnen. 
Bitte reichen Sie den korrekt 
ausgefüllten Abrechnungs-
beleg immer zeitnah nach 
Ausstellung mit der nächs-
ten Abholung ein. 
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